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Raum für Vermerke der Arbeitgeberin / des ArbeitgebersWichtige 
Hinweise 
für die  / 
den Bauspa-
rer/in, ins-
besondere 
auch zu 
den Anlage-
arten, be-
finden sich 
auf der 
Rück seite 
des An tra-
ges.

Begünstigte / r = Antragsteller / in 
Vertragsinhaber / in, falls nicht mit der / dem Antragsteller / in identisch

VL für

Die Beträge 
bitte ich 
zu über-

weisen an:

Vermögenswirksame Leistungen, die Sie uns überweisen, werden 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 des 5. Vermögensbildungs gesetzes ange-
legt. Es ist eine Arbeitnehmersparzulage gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben vorgesehen. Wenn die Anlagemög lich keit nicht mehr 
besteht, informieren wir Sie.

Monat / Jahr

Kontonummer = Vertragsnummer

Name, Vorname

Bankleitzahl

Name, Vorname

Geldinstitut

Verwen-
dungs zweck

2 5 4 1 0 2 0 00 0

BHW Bausparkasse AG

Bestätigung 
der Anlage-

art

Antrag
auf Überweisung Vermögenswirksamer Leistungen 
nach dem Vermögensbildungsgesetz

Ich verpflichte mich, den Wegfall der Voraussetzungen für die Anla-
ge der Vermögenswirksamen Leistungen anzuzeigen.

Unterschrift

Datum

Antragstellerin / Antragsteller (Vor- und Zuname)

BHW Bausparkasse AG, Hameln
Kto.-Nr. = Ihre Vertragsnummer
BLZ 254 102 00
S.W.I.F.T.-Code: BHWB DE 2H

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Michael Meyer
Vorstand: Dieter Pfeiffenberger (Vors.),
Dietmar König, Hans-Joachim Neumann

BHW Bausparkasse AG
Postfach 10 13 22
31781 Hameln
Telefax 05151 183001
 

Sitz Hameln
Registergericht Hannover
HRB 100345
Steuer-Nr. der Deutsche Postbank AG: 
5/205/5777/0416

Ich beantrage, bis auf Widerruf folgende Beträge auf ein Konto der 
BHW Bausparkasse AG als VL zugunsten meines Vertrages zu über-
weisen. Ein bestehender VL-Vertrag wird hiermit widerrufen bzw. 
geändert. 

FirmaArbeit -
geber / in

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl

Abteilung Personalnummer

Ort

Spar -
beitrag:

monatlich 
ab dem:

Spar-
beitrag:

einmalig 
am:

Antrag 
Vermögens-

wirksame 
Leistungen

Datum

Datum

EUR

EUR

Vertrags-
nummer

sämtliche Vornamen

ggf. Geburtsname

akademischer Grad

Staatsangehörigkeit

Name

Adresszusatz

Persönliche 
Angaben

 Frau  Herr

Geburts -
datum

Postleitzahl

Geburtsort

Ort

Bitte direkt bei der Arbeitgeberin / dem Arbeitgeber einreichen!

Straße, Hausnr., (kein Postfach)



Hinweise zum Antrag

Mindest-Anlagebetrag
Die Arbeitgeberin / Der Arbeitgeber ist zum Abschluss eines Vertrags 
über die vermögenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitslohns, die 
nicht zusammen mit tarifvertraglich vereinbarten oder gesetzlich ge-
währten Vermögenswirksamen Leistungen angelegt werden, nur ver-
pflichtet, wenn entweder einmal im Kalenderjahr mindestens 39 EUR 
oder monatlich gleichbleibende Beträge von mindestens 13 EUR oder 
vierteljährlich gleichbleibende Beträge von mindestens 39 EUR angelegt 
werden (§ 11 Abs. 3, 5. VermBG).

Anlagearten
Vermögenswirksame Leistungen können nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 des 5. 
VermBG als Sparbeitrag auf einem Bausparvertrag oder nach § 2 Abs. 1 
Nr. 5 des Gesetzes zu bestimmten Wohnungsbauzwecken oder zur Ent-
schuldung angelegt werden. Beide Anlagearten sind zulageberechtigt.

Die Anlage kann von der Arbeitnehmerin / vom Arbeitnehmer beantragt 
werden:

1. als Bausparbeitrag

zugunsten ihres / seines eigenen Bausparvertrags oder nach § 3 Abs. 1 
des 5. VermBG zugunsten

a)  eines Bausparvertrags ihres / seines Ehegatten, wenn die Ehegatten 
die Voraussetzungen für die Zusammenveranlagung bei der Einkom-
men steuer nach § 26 Abs. 1 EStG erfüllen; es genügt, wenn die Ehe-
gatten beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben und wenn diese Voraussetzungen zu Beginn 
des Jahres der vermögenswirksamen Anlage vorgelegen haben oder 
im Laufe des Jahres eingetreten sind,

b)  eines Kindes der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers, das zu Beginn 
des Jahres der Anlage der Vermögenswirksamen Leistungen das 17. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, oder das in diesem Jahr lebend 
geboren wird,

c)  eines Bausparvertrags der Eltern oder eines Elternteils, wenn das Kind 
als Arbeitnehmer / in zu Beginn des Jahres der Anlage der Vermögens-
wirksamen Leistungen das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte.

2.  zu Wohnungsbauzwecken oder zur Verzinsung oder Tilgung 
eines Baudarlehens

Das sind im Einzelnen Aufwendungen:

a)  zum Bau, zum Erwerb, zum Ausbau oder zur Erweiterung eines im 
Inland gelegenen Wohngebäudes oder einer im Inland gelegenen 
Eigentumswohnung,

b)  zum Erwerb eines Dauerwohnrechts im Sinne des Wohnungs eigen-
tumsgesetzes an einer im Inland gelegenen Wohnung,

c)  zum Erwerb eines im Inland gelegenen Grundstücks zum Zwecke des 
Wohnungsbaus oder

d)  zur Erfüllung von Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit den in 
den Buchstaben a) bis c) genannten Vorhaben eingegangen worden 
sind.


	Text107: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text1: 
	Text2: 
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text5a: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 


